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I. Forschungsfragen des Gutachtens zur Gewährleistung 

des Anspruchs auf bezahlten Bildungsurlaub 

Das Gutachten geht der Frage nach, inwieweit Deutschland verpflichtet ist, aufgrund 

der Ratifikation des Übereinkommens 140 der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) einen Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub bundesweit zu verankern und 

welche Verpflichtung dem Freistaat Bayern zukommt, wenn Deutschland dieser Ver-

pflichtung nicht nachkommt. 

Insbesondere werden folgende Fragen erörtert: 

- Welche inhaltlichen Gewährleistungen enthält das ILO-Übereinkommen 140 und 

wie sind diese auszulegen? 

- Welche Folgen ergeben sich für Deutschland aus der Ratifikation des ILO-

Übereinkommens 140: Ist Deutschland zur Umsetzung des Inhalts des Übereinkom-

mens in nationales Recht verpflichtet? 

- Eine Verpflichtung zur Umsetzung in nationales Recht zugrunde gelegt, stellt sich 

die Frage, ob lediglich eine Umsetzungsverpflichtung mittels Bundesgesetz besteht 

oder ob sich im föderalen System, in dem die Bildungspolitik der Kompetenz der 

Bundesländer unterliegt, die Umsetzungsverpflichtung auch auf Landesgesetzge-

bung bezieht. 

- Welche rechtliche Verpflichtung ergibt sich demzufolge für den Freistaat Bayern? 

Verstößt er gegen internationales Recht, wenn er im Freistaat Bayern keinen arbeit-

nehmerseitigen Anspruch auf Bildungsurlaub gesetzlich verankert? 

- Welche politischen Handlungsoptionen bestehen sich für die SPD-Landtagsfraktion 

Bayern, um die Umsetzung des ILO-Übereinkommens 140 für den Freistaat Bayern 

zu erreichen? 
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II. Ausgangspunkt 

Bereits 1967 wurde von der damaligen Bundesregierung1 ein „Bericht über Bildungs-

urlaub“ vorgelegt, ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub jedoch 

unter Verweis auf die wirtschaftliche Situation nicht geschaffen.2 1973 sah der von 

der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung verabschiedete Bildungsgesamt-

plan die schrittweise Einführung eines gesetzlichen Bildungsurlaubs vor,3 was 1976 

mit Ratifikation von ILO-Übereinkommen 140 bekräftigt wurde. Ein solcher Weiterbil-

dungsanspruch für Beschäftigte ist jedoch auch 40 Jahre später noch nicht flächen-

deckend für das gesamte Bundesgebiet verwirklicht. Da auf Bundesebene keine ge-

setzliche Regelung zum Bildungsurlaub erfolgt ist, haben einzelne Bundesländer an-

gesichts der Notwendigkeit einer Weiterbildungsmöglichkeit für Beschäftigte frühzei-

tig eigene landesrechtliche Weiterbildungsgesetze geschaffen und somit von ihrer 

Befugnis Gebrauch gemacht, die ihnen im Rahmen der konkurrierenden Gesetzge-

bung zukommt, solange und soweit der Bund im Rahmen seiner Gesetzgebungs-

kompetenz nicht tätig wird.4 

Zwar räumen die meisten Bundesländer den abhängig Beschäftigten das Recht ein, 

sich von ihrem Arbeitgeber unter Fortzahlung des Entgelts für einen gewissen Zeit-

raum im Jahr von der Arbeit zum Zwecke der Weiterbildung freistellen zu lassen. 

Dieses gilt jedoch nicht für Beschäftigte in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen 

und Thüringen, wo bislang kein Anspruch auf Bildungsurlaub gesetzlich kodifiziert ist. 

In Baden-Württemberg sieht der Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung 

allerdings die Einführung eines Gesetzes zur Bildungsfreistellung vor, auch in Thü-

ringen war ein Bildungsurlaubsgesetz in Planung,5 es bleibt abzuwarten, ob diese 

Vorhaben in absehbarer Zeit umgesetzt werden.  

Die landesrechtliche Ausgestaltung des Anspruchs der Beschäftigten auf bezahlte 

Freistellung zum Zwecke der Bildung differiert von Bundesland zu Bundesland,6 wo-

                                            
1
 Auf Antrag der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages. 

2
 BT-Drs. V/2345, S. 22. 

3
 Die Regierungschefs der einzelnen Bundesländer stimmten diesem Bildungsgesamtplan mit Beschluss vom 30. November 

1973 zu, vgl. BT-Drs. 774766, S. 11. 
4
 Vgl. BVerfG v. 15.12.1987 – 1 BvR 563/86, BVerfGE 77, 308 ff. 

5
 Ob der Anspruch auf Bildungsurlaub in Thüringen gesetzlich verankert wird, hängt von der neuen Regierungskoalition im 

Land ab. Im Koalitionsvertrag von 2009 hatten SPD und CDU zwar eine gesetzliche Reglung für Bildungsurlaub vereinbart. 

Der Gesetzesentwurf vom November 2013 wurde jedoch am 9. April 2014 im Parlament abgelehnt. 
6
 Vgl. die einzelnen Landesgesetze: Berlin: Bildungsurlaubs-Gesetz, Fassung vom 24.10.1990 (GVBl. S. 2209); Branden-

burg: Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Fassung vom 15.12.1993 (GVBl. I/93, [Nr. 26], S. 498); Bremen: Bremi-

http://www.bildungsurlaub.de/infos.php?id_seite=40
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bei alle Ländergesetze die bezahlte Freistellung von Arbeitnehmern zur Teilnahme 

an Bildungsveranstaltungen vorsehen, was insbesondere arbeitgeberseitig starker 

Kritik ausgesetzt war. Der gesetzliche Anspruch auf Bildungsurlaub in Hessen und 

Nordrhein-Westfalen7 wurde jedoch nach entsprechenden Verfassungsbeschwerden 

vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) als mit dem Grundgesetz vereinbar einge-

ordnet.8 

Regelungen über Bildungsurlaub für Beschäftigte finden sich zudem in zahlreichen 

Tarifverträgen; zumeist enthalten diese Tarifverträge Vereinbarungen über die Fort-

zahlung des Entgelts. Sonderregelungen für spezielle Gruppierungen wie Betriebsrä-

te, SchwerbehindertenvertreterInnen sowie BetriebsärztInnen und Sicherheitsbeauf-

tragte etc. finden sich zudem in verschiedenen Bundesgesetzen (§ 37 Abs. 6, 7 Be-

trVG; § 65 Abs. 1 iVm § 37 Abs. 6 BetrVG; § 46 Abs. 6, 7 BPersVG; § 62 iVm § 46 

Abs. 6, 7 BPersVG; § 96 Abs. 4 S. 3, Abs. 8 SGB IX; § 2 Abs. 3 Gesetz über Be-

triebsärzte u.a.; § 23 SGB VII, etc.). 

 

III.  Völkerrechtliche Fragen 

A. Einleitung 

Bereits in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist festgeschrie-

ben, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat, gleiches kodifiziert der Internatio-

nale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) von 1966 in 

Art. 13 und 14.9 Der Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub für ArbeitnehmerInnen10 

wird in ILO-Übereinkommen 140 geregelt, das von Deutschland am 30.11.1976 ratifi-

                                                                                                                                        
sches Bildungsurlaubsgesetz, Fassung vom 01.04.2010; Hamburg: Hamburgisches Bildungsurlaubs-Gesetz, Fassung vom 

21.1.1974 mit den Änderungen vom 16.4.1991 und 15.12.2009 (HmbGVBl 1974, S. 6; 1991 S. 113; 2009 S. 444, 448); 

Mecklenburg-Vorpommern: Bildungsfreistellungsgesetz BfG M-V vom 13.12.2013, G.S. Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2230-4; 

Niedersachsen: Niedersächsisches Bildungsurlaubs-Gesetz, Fassung vom 25. Januar 1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

17. Dezember 1999; Nordrhein-Westfalen: Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz  NRW vom 6. November 1984 (GV. NRW 

1984 S. 678), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW 2009 S. 752); Rheinland-Pfalz: Bildungsfrei-

stellungsgesetz vom 30. März 1993, GVBl. 1993, 157; Saarland: Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz vom 10. Februar 

2010; Sachsen-Anhalt: Bildungsfreistellungsgesetz vom 4. März 1998.1 1 GVBl. LSA Nr. 10/1998, S. 92; Schleswig-

Holstein: Bildungsfreistellungsgesetz vom 06.03.2012, GVOBl. 2012, 282.  
7
 Hessische Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub und nordrhein-westfälisches Gesetz zur Freistellung von Arbeit-

nehmern zum Zwecke der beruflichen und politischen Weiterbildung (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz). 
8 BVerfG v. 15.12.1987 - 1 BvR 563/85, BVerfGE 77, 308; EzA Nr. 1 zu § 7 AWbG NW; NJW 1988, 1899). 
9 BGBl. 1976 II, 428. 
10

 In dem Gutachten wird eine gendergerechte Sprache gewählt, die sich nicht ausschließlich an der männlichen Form orien-

tiert. Neben der Verwendung der maskulinen und femininen Termini gleichermaßen, wird insbesondere auf die Endung 

Innen zurückgegriffen. 

http://www.bildungsurlaub.de/infos.php?id_seite=47
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ziert wurde.11 Ausweislich der Präambel des Übereinkommens wird Bildungsurlaub 

als Teil einer notwendigen „fortdauernden Bildung und Berufsbildung“ im Sinne eines 

lebenslangen Lernens eingeordnet. Bezahlter Bildungsurlaub wird als eine notwendi-

ge Maßnahme zur „Befriedigung der echten Bedürfnisse des einzelnen Arbeitneh-

mers in einer modernen Gesellschaft“ eingeordnet12 und die besondere Bedeutung 

des bezahlten Bildungsurlaubs im Rahmen einer langfristig angelegten Weiterbil-

dungspolitik in programmatischer Weise betont. 

B. Gewährleistungen des ILO-Übereinkommens 140 

Das 1976 in Kraft getretene Übereinkommen 140 der Internationalen Arbeitsorgani-

sation (ILO) widmet sich der Thematik des bezahlten Bildungsurlaubs für Arbeitneh-

merInnen. 

 

Art. 1 ILO-Übereinkommen 140 definiert bezahlten Bildungsurlaub als „Urlaub, der 

einem Arbeitnehmer zu Bildungszwecken für eine bestimmte Dauer während der Ar-

beitszeit und bei Zahlung angemessener finanzieller Leistungen gewährt wird.“ 

 

Art. 2 ILO-Übereinkommen 140 stellt zudem klar, dass der bezahlte Bildungsurlaub dem 

Zweck „der Berufsbildung auf allen Stufen, der allgemeinen und politischen Bildung oder der 

gewerkschaftlichen Bildung“ dient. Die Unterzeichnerstaaten haben „eine Politik festzulegen 

und durchzuführen, die dazu bestimmt ist, ... die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub 

zu fördern².  

Artikel 3 des Übereinkommens nennt die Ziele, zu deren Verwirklichung die inner-

staatliche Politik des bezahlten Bildungsurlaubs beitragen soll: „Aneignung, Verbes-

serung und Anpassung beruflicher und tätigkeitsbezogener Befähigungen; „Förde-

rung und Sicherung der Beschäftigung“; Befähigung der ArbeitnehmerInnen und ihrer 

Vertreter zur sachkundigen und aktiven Beteiligung am betrieblichen und gesell-

schaftlichen Leben; Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Entwick-

lung der ArbeitnehmerInnen sowie generelle Förderung einer geeigneten fortdauern-

den Bildung. 

                                            
11

 BGBl. 1976, II, 1526.  Die Auflistung der Ratifikationen von Übereinkommen 140 findet sich online unter: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312285 (01.09.2014). 
12

 “Considering that paid educational leave should be regarded as one means of meeting the real needs of individual workers 

in a modern society”. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312285
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Art. 5 ILO-Übereinkommen 140 normiert, dass die Gewährleistung von 

Bildungsurlaub auch durch Tarifverträge, Schiedssprüche oder auf andere Weise 

erfolgen kann, die den innerstaatlichen Gepflogenheiten entspricht.  

Übereinkommen 140 verpflichtet die ratifizierenden ILO-Mitgliedstaaten nicht explizit 

zur Schaffung gesetzlicher Regelungen, die dem Arbeitgeber aufgeben, ihren Be-

schäftigten ein bestimmtes, zeitlich festgelegtes Kontingent an freien Tagen pro Jahr 

zum Zweck des Bildung im o.g. Sinne zur Verfügung zu stellen. Das Übereinkommen 

statuiert somit nicht selbst einen Rechtsanspruch für Beschäftigte auf Bildungsur-

laub.13 Ein ILO-Mitgliedsstaat verpflichtet sich mit Ratifikation vielmehr zur Festlegung 

und Durchführung einer Politik zur Förderung des bezahlten Bildungsurlaubs (Art. 2 

und 6 ILO-Übereinkommen 140). Die Gewährleistung von bezahltem Bildungsurlaub 

soll gem. Art. 2 des Übereinkommens gefördert werden, wobei die Gewährung von 

bezahltem Bildungsurlaub „nötigenfalls schrittweise“ zu fördern ist.  

Gemäß Art. 4 des Übereinkommens hat diese „Politik die Entwicklungsstufe und die 

besonderen Bedürfnisse des betreffenden Landes und der verschiedenen 

Tätigkeitsbereiche zu berücksichtigen und ist mit der allgemeinen Politik auf dem 

Gebiet der Beschäftigung, der Bildung und Berufsbildung sowie der Arbeitszeit 

abzustimmen“. An Entwicklungsländer wird folglich ein weniger strenger Maßstab 

angelegt, als an ein hochentwickeltes Industrieland wie Deutschland, das ausweislich 

seiner Verfassung dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet ist. 

Art. 8 des Übereinkommens statuiert das Verbot der Diskriminierung bei Gewäh-

rung von Bildungsurlaub. „Der bezahlte Bildungsurlaub darf Arbeitnehmern nicht auf 

Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der 

politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft verwei-

gert werden.“ Die Vorschrift ist als einzige zwingend ausgestaltet.14 

Gem. Art. 11 des Übereinkommens sind die Zeiten des Bildungsurlaubs Beschäfti-

gungszeiten gleichzustellen, insbesondere bezogen auf die Sozialversicherung.15 

                                            
13

 BT-Drs. 7/5355, S. 2. 
14

 ILO, General Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 396. 
15

 Auch Art. 11 des Übereinkommens macht zwingende Vorgaben, diese unterliegen jedoch der Einschränkung: „wie durch 

die innerstaatliche Gesetzgebung, Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche oder auf andere, den innerstaatlichen Gepflogen-

heiten entsprechende Weise vorgesehen“. 
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Der unmittelbare Wortlaut von Übereinkommen 140 lässt viele Fragen offen, die nur 

mittels Auslegung beantwortet werden können. Diese Fragen beziehen sich auf die 

Wirkungsweise und den Grad der Verbindlichkeit des Übereinkommens, also darauf, 

wie weitgehend die eingegangenen Pflichten für die Unterzeichnerstaaten sind.  

 

C. Wirkungsweise der ILO-Normen 

Im Unterschied zu anderen völkerrechtlichen Verträgen entfalten ILO-

Übereinkommen nach ihrer Verabschiedung noch keine unmittelbare rechtliche Wir-

kung. Ein Mitgliedstaat ist erst mit der Ratifikation an ein Übereinkommen gebunden, 

unabhängig davon wie die Delegierten des Landes bei der Verabschiedung der Norm 

auf der Internationalen Arbeitskonferenz votiert haben.16 Nach Ratifikation eines 

Übereinkommens hat der betreffende Mitgliedstaat gem. Art. 19 Abs. 5 lit d) der ILO-

Verfassung „die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Bestimmungen 

des betreffenden Übereinkommens“ zu ergreifen. Hieraus leitet sich eine völkerrecht-

liche Verpflichtung zum Ergreifen gesetzgeberischer Maßnahmen ab, sofern einem 

Übereinkommen nicht durch andere Maßnahmen Geltung verschafft wird.17 Diese 

Umsetzungsverpflichtung  wird zudem als allgemeine Regel des Völkerrechts einge-

ordnet, die in Art. 26 WVRK kodifiziert wurde.18 Handelt es sich bei dem Ratifikati-

onsstaat um einen Bundesstaat und die Bundesregierung hält eher eine Maßnahme 

der Bundesstaaten für angezeigt, so verpflichtet Art. 19 Abs. 7 b) ii) der ILO-

Verfassung, vorbehaltlich der Zustimmung der Landesregierungen, „Maßnahmen für 

eine regelmäßige Fühlungnahme zwischen den Bundesbehörden einerseits und den 

Behörden der Gliedstaaten (...) andererseits zu treffen mit dem Ziel, innerhalb des 

Bundesstaates ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen herbeizuführen, um die 

Bestimmungen dieser Übereinkommen und Empfehlungen zu verwirklichen“. 

ILO-Übereinkommen treten erst in Kraft, nachdem eine Mindestzahl an Ländern sie 

ratifiziert hat. So wurde Übereinkommen 140 am 24.06.1974 auf der internationalen 

                                            
16

 Vgl. Art. 13 Abs. 1  ILO-Übereinkommen 140. 
17

 Vgl. ILO, 59. Tagung, Bericht IV (2), S. 17, sowie: Schregle, Die rechtliche Funktion der Übereinkommen der internatio-

nalen Arbeitsorganisation, RdA 1956, S. 51 ff; Klotz, Der Einfluss der Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion auf die innerstaatliche Gesetzgebung, BArBl. 1973, S. 499;  Faupel, Tarifhoheit und Vertragserfüllungspflicht, S. 56 ff; 

Schnorr, Das Arbeitsrecht als Gegenstand internationaler Rechtsetzung, S. 197/217. Viele Länder einschließlich Deutschland, 

ratifizieren ILO-Übereinkommen daher erst, wenn die nationale Gesetzgebung bereits in Einklang mit dem jeweiligen Über-

einkommen steht, vgl. Schnorr, The influence of ILO Standards on Law and Practice in the Federal Republic of Germany, in: 

ILR 1974, S. 539. 
18

 BoKo-Rauschning zu Art. 59 GG, Rn 103. 
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Arbeitskonferenz verabschiedet, Art. 13 Abs. 2 des Übereinkommens schreibt jedoch 

fest, dass es (erst) ein Jahr nach der Ratifikation durch zwei Mitglieder (völkerrecht-

lich) in Kraft tritt, was am 23.09.1976 der Fall war.19  

Übereinkommen der ILO können in Mitgliedstaaten auf unterschiedliche Weise Wir-

kung entfalten. In Deutschland müssen sie ins nationale Recht „inkorporiert“ werden, 

was mittels Art. 25 oder Art. 59 Abs. 2 GG erfolgt.20 Art 25 GG bezieht sich auf die 

„allgemeinen Regeln des Völkerrechtes“, die von der überwiegenden Mehrheit der 

Staaten akzeptiert sein müssen.21 In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird die-

ses zum Teil angenommen, wenn Übereinkommen von mehr als 100 Mitgliedern rati-

fiziert wurden und auch von den anderen Mitgliedsländern mehr oder weniger einge-

halten werden.22 Da Übereinkommen 140 lediglich eine Ratifikationsquote von 34 

Staaten aufweist, ist Art. 25 GG für die Inkorporation ins deutsche Recht nicht maß-

geblich.  

Die Inkorporation von ILO-Übereinkommen 140 in das nationale Recht erfolgt in 

Deutschland daher über Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG. Hiernach bedürfen (völkerrechtliche) 

„Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Ge-

genstände der Bundesgesetzgebung beziehen, (...) der Zustimmung oder der Mitwir-

kung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der 

Form eines Bundesgesetzes“. Dieses Zustimmungsgesetz ermächtigt nicht nur den 

Bundespräsidenten zur Ratifikation, der völkerrechtliche Vertrag wird dadurch viel-

mehr Bestandteil innerstaatlichen Rechts.23 ILO-Übereinkommen stehen somit im 

gleichen Rang wie Bundesrecht, unterhalb der Verfassung, aber oberhalb von Lan-

desrecht.24  

                                            
19

 Siehe  ILO-Website unter: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ IN-

STRUMENT_ID:312285:NO (01.09.2014). 
20

 So bereits Lörcher, Die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation und des Europarats – und ihre Bedeutung für das 

Arbeitsrecht der Bundesrepublik, AuR 1991, 97 (102). 
21

 Deutschland muss nicht (zwingend) zu dieser Mehrheit gehören, so die ständige Rechtspr. BVerfG z.B. v. 30.10.1962, 

BVerfGE 15, 25 (34); v. 30.4.1963, BVerfGE 16, 27 (33); v. 14.5.1968, BVerfGE 23, 288 (316 f.); v. 6.12.2006, BVerfGE 

117, 141 (149); v. 8.5.2007, BVerfGE 118, 124 (134). 
22

 Lörcher, AuR 1991, 97 (103). 
23

 BVerfG v. 30.6.2009 – 2 BvE 2/08, BVerfGE 123, 267; v. 3.7.2007, BVerfGE 118, 244 (259); v. 14.10.2004 – 2 BvR 

1481/04, BVerfGE 111, 289; v. 22.11.2001, BVerfGE 104, 151 (209). Abhängig davon, ob die Adoptions-, Transformations- 

oder Vollzugslehre zugrunde gelegt wird, ist das Zustimmungsgesetz als Transformation oder als Zustimmungsbefehl einzu-

ordnen, vgl. Schweitzer, Staatsrecht III, 10. Aufl., Heidelberg 2010, Rn 418 ff. Das GG legt sich auf keine dieser Theorien 

fest (Schweizer, Rn 441), auch das BVerfG lässt diese Frage offen. 
24

 Nußberger, Die Wirkungsweise internationaler und supranationaler Normen im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts, in: 

Ekonomi/v. Maydell/Hänlein (Hrsg.), Der Einfluss internationalen Rechts auf das türkische und das deutsche Arbeits- und 

Sozialrecht, Baden-Baden 2003. S. 43 (49). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_%20INSTRUMENT_ID:312285:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_%20INSTRUMENT_ID:312285:NO
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Sofern völkerrechtliche Normen nicht hinreichend bestimmt sind („self-executing“), 

werden sie vom Gesetzgeber inhaltlich konkretisiert.25 Auch bei völkerrechtlichen 

Normen die über Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG ins nationale Recht inkorporiert werden, 

stellt sich die Frage, ob Ansprüche Einzelner direkt auf die Übereinkommen gestützt 

werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Normen einem innerstaatlichen 

Vollzug zugänglich, also vollzugsfähig bzw. transformierbar ausgestaltet sind.26 Ein 

ILO-Übereinkommen müsste folglich nach Wortlaut, Zweck und Inhalt so ausgestaltet 

sein, dass es Staatsorgane und Rechtsunterworfene bindet bzw. berechtigt, ohne 

dass zur Durchführung noch weitere innerstaatliche Umsetzungsschritte erforderlich 

sind.27 Dieses ist bei Übereinkommen 140 nicht der Fall, da die ratifizierenden Staa-

ten nicht explizit zur Schaffung eines Rechtsanspruchs auf bezahlten Bildungsurlaub 

für Beschäftigte verpflichtet werden, sondern zu einer Politik, die „nötigenfalls schritt-

weise“ die „Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub“ fördert. Somit verbleibt den 

ratifizierenden Staaten ein Spielraum, wie das formulierte Ziel zu erreichen ist. Der 

Anspruch einzelner Beschäftigter auf die Gewährung von Bildungsurlaub kann daher 

nicht direkt auf ILO-Übereinkommen 140 gestützt werden. Eine Ausnahme bildet, 

aufgrund der zwingenden Ausgestaltung, allerdings Art. 8 des Übereinkommens be-

zogen auf Diskriminierung bei der Gewährung des Bildungsurlaubs (siehe unter D. 3. 

b).  

Mit Ratifikation eines Übereinkommens verpflichtet sich ein ILO-Mitgliedstaat ferner 

dazu, in periodischen, von der Organisation vorgegebenen Abständen, Berichte über 

den Stand der Umsetzung des jeweiligen Übereinkommens zu verfassen, die Sozial-

partner können dazu Stellungnahmen abgeben. Für Übereinkommen 140 hatte 

Deutschland zuletzt 2013 einen Bericht über die Umsetzung von Übereinkommen 

140 abzugeben (dazu vertiefend unter D. 1.). 

D. Auslegung von ILO-Übereinkommen 140 

ILO-Übereinkommen weisen als Rechtsnormen, die auf unterschiedliche Rechtssys-

teme Anwendung finden, naturgemäß einen relativ hohen Abstraktionsgrad auf und 

verwenden zudem auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe, sie sind folglich auszulegen. 

                                            
25

 Kunig/v. Münch-Rojahn, Art. 59 GG, Rn 33 (6. Aufl., München 2012). 
26

 BVerfG v. 9.12.1974, BVerfGE 29, 348 (360); Kunig/v. Münch-Rojahn, Art. 59 GG, Rn 39 ff, Zimmer, Wirkungsweise, 

Auslegung und Implementierung von ILO-Standards in Deutschland, in: Däubler/Zimmer, Arbeitsvölkerrecht. Festschrift für 

Klaus Lörcher, Baden-Baden 2013, S. 29 (33) mit weiteren Ausführungen. 
27

 Schweitzer, a.a.O, S. 172 f; Zimmer (2013), a.a.O, S. 33 ff. 
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So lässt Übereinkommen 140 bspw. vom Wortlaut her offen, was unter einer Politik 

zur Förderung des bezahlten Bildungsurlaubs zu verstehen ist, zu der sich die Mit-

gliedstaaten mit Ratifikation verpflichtet haben, dieses kann nur durch Auslegung 

ermittelt werden. Zu klären ist, nach welchen Maßstäben die Auslegung von ILO-

Übereinkommen als völkerrechtliche Normen zu erfolgen hat. 

ILO-Übereinkommen werden von der Organisation in mehrere Sprachen übersetzt 

und sind online auch auf Deutsch zugänglich,28 zugrunde zu legen sind jedoch die 

authentischen Fassungen, mithin die Übereinkommen in englischer und französi-

scher Sprache.29 Die Auslegung erfolgt nach völkerrechtlichen Grundsätzen und ob-

liegt, vor allem bei zwei- oder mehrseitigen völkerrechtlichen Verträgen zwischen 

Staaten, in erster Linie den Vertragsparteien mittels authentischer Auslegung.30 Die 

Zuständigkeit dazu kann auf ein Organ oder Gericht übertragen werden.  

Die Auslegung von ILO-Übereinkommen ist auf der Grundlage von Art. 31 und 32 der 

Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK)31 durchzuführen, sofern nicht interne Re-

geln der internationalen Organisation gem. Art. 5 WVRK  abweichende Festlegungen 

treffen. Gemäß Art. 31 Abs. 1 WVRK sind völkerrechtliche Verträge ausgehend vom 

Wortlaut, insbesondere nach Sinn und Zweck auszulegen, aber auch bezogen auf 

das Zusammenspiel mit anderen Normen (im Sinne einer systematischen Ausle-

gung). Ebenso wie der Zusammenhang ist gem. Art. 31 Abs. 3 lit. b) WVRK jede spä-

tere Übung bei der Anwendung von Übereinkommen zu berücksichtigen, aus der die 

Übereinstimmung der Vertragsparteien über die Auslegung hervorgeht. Gem. Art. 5 

WVRK sind jedoch interne Regularien bei der Anwendung eines Vertrages vorran-

gig.32 Die WVRK ist daher nicht als einziger verbindlicher Maßstab der Auslegung 

zugrunde zu legen, sondern kann aufgrund der Besonderheit der ILO-

Übereinkommen nur Anregungen für die Auslegung geben.33  

Ausweislich Art. 37 Abs. 1 ILO-Verfassung kommt dem IGH das Letztentscheidungs-

recht für eine autoritative Auslegung zu. Dieser wurde jedoch während des 100-

                                            
28

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO::: (nach dem Anklicken eines Übereinkommens kann die 

deutsche Übersetzungsversion ausgewählt werden). 
29

 Vgl. Art. 19 Übereinkommen 140. 
30

 Weiss/Seifert, Der Streik im Recht der Internationalen Arbeitsorganisation, GS Zachert, Baden-Baden 2010, S. 130 (140). 

Zur authentischen Auslegung siehe: Ipsen, Völkerrecht, § 11 Rn 1 ff;  Seidl-Hohenveldern/ Stein, Völkerrecht, Rn 360 ff. 
31

 BGBl. 1987 II, 757. 
32

 Art. 5 WVRK ebenfalls als Grundlage der Auslegung heranziehend: Lörcher, AuR 1991, 97 (99). 
33

 Vgl. Zimmer (2013), a.a.O, S. 34 ff. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO
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jährigen Bestehens der Organisation noch nie angerufen. Zwar ist nicht ganz unum-

stritten, inwieweit die Auslegungen durch die ILO-Sachverständigenausschüsse34 

verbindlich sind,35 aufgrund ihrer Fachkompetenz werden die ExpertInnen jedoch all-

seits als Auslegungsautoritäten anerkannt.36 So verfügen die Ausschüsse über eine 

langjährige Spruchpraxis, die von den beteiligten Staaten, aber auch den Sozialpart-

nern gebilligt wird,37 zudem ist auf die große Unabhängigkeit der Mitglieder der Sach-

verständigenausschüsse zu verweisen, die sich der eines Gerichtes annähert.38 So-

lange zur Auslegung von ILO-Übereinkommen 140 nicht der IGH angerufen wurde, 

ist daher in erster Linie auf die Aussagen des ILO-Sachverständigenausschusses 

abzustellen. 

 

1.  Spruchpraxis des Sachverständigenausschusses  

Der ILO-Sachverständigenausschuss betont verschiedentlich die nach wie vor große 

Bedeutung der Bildungsfreistellung für Beschäftigte.39 Der Sachverständigenaus-

schuss hatte verschiedentlich über die Auslegung von Übereinkommen 140 und der 

damit eingegangenen Verpflichtung der ratifizierenden Staaten zu befinden. So führ-

te er 1991 aus, dass Übereinkommen 140 nicht die  „sofortige Einführung“ gesetzli-

cher Regelungen zur Gewährleistung bezahlten Bildungsurlaubs erfordere, der An-

spruch kann auch nach und nach verwirklicht werden.40 Die Staaten können zudem 

selbst entscheiden, mit welchen Mitteln sie das formulierte Ziel erreichen.41 Die 

Wortwahl verdeutlicht, dass den ratifizierenden Mitgliedstaaten zwar ein Umset-

zungsspielraum verbleibt, der Sachverständigenausschuss sie aber durchaus in die 

                                            
34

 Neben dem „allgemeinen“ Sachverständigenausschuss gibt es den Ausschuss für Vereinigungsfreiheit, der speziell für 

Fragen die Vereinigungsfreiheit  betreffend zuständig ist (einschließlich des Tarif- und Streikrechtes). 
35

 Da die SV-Ausschüsse nicht mit Schaffung der ILO 1919, sondern erst 1926 eingerichtet wurden, enthält die ILO-

Verfassung keinerlei Festlegungen über die Tätigkeit der Ausschüsse. Substantielle Änderungen der Verfassung einer UN-

Sonderorganisation gestalten sich im Nachhinein schwierig. Zur Debatte um eine autoritative Auslegung durch die Ausschüs-

se, siehe: Zimmer (2013), a.a.O, S. 37 ff. 
36

 Statt vieler: Servais, International Labour Law, 3. Auflage 2011, S. 85 (Rn 144). 
37

 Ben-Israel, International Labour Standards: the case of freedom to strike, Deventer 1988, S. 57; Lörcher, AuR 1991, 97 

(102 ff); ders., WSI-Mitteilungen 1987, 227 (230); Kirgis, Specialized Law-Making Process, in: Schachter/Joyner (Hrsg.), 

United Nations Legal order, Vol. 1, Cambridge 1995, S. 109 (154 f.); Schlachter, RdA 2011, 341 (345) sowie Heuschmid, 

Zur Bedeutung von IAO-Normen für das EU-Arbeitsrecht, SR 1/2014, S. 1 ff. 
38

 Däubler, 2006, S. 1183 (1187). Zur Debatte um eine autoritative Auslegung durch die Ausschüsse, siehe vertiefend: Zim-

mer (2013), a.a.O, S. 37 ff. 
39

 ILO (2001), Deferred examination of Conventions. Paid Educational Leave Convention, 1974, No. 140, S. 4 ff. 
40

 “The Convention does not require the immediate introduction of provisions to regulate the granting of paid educational 

leave,” in: ILO, General Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 326, sowie Rn 328 (“the grant of paid educational 

leave being promoted "by stages") und Rn 484. 
41

 ILO, General Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 326. 
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Pflicht nimmt, das anvisierte Ziel auch zu erreichen. Gesetzliche Bestimmungen sind 

nicht sofort einzuführen, werden aber durchaus als letzte Maßnahme in Erwägung 

gezogen, wenn die Gewährleistung von bezahltem Bildungsurlaub anderweitig nicht 

sichergestellt werden kann.42  

Der Sachverständigenausschuss stellt zudem unmissverständlich klar, dass ILO-

Übereinkommen keine Unterscheidung zwischen Angehörigen des öffentlichen 

Dienstes (einschließlich BeamtInnen) und Beschäftigten des privaten Sektors treffen, 

der in Übereinkommen 140 formulierte Bildungsurlaub vielmehr beiden Gruppen zur 

Verfügung zu stehen hat.43 

Der Ausschuss weist darüber hinaus auf die Verzahnung von ILO-Übereinkommen 

140 mit Übereinkommen 135 und Empfehlung 143 hin,44 die sich beide auf Arbeit-

nehmervertreter im Betrieb beziehen. Da Empfehlung 143 und Übereinkommen 135 

sowohl auf gewählte Arbeitnehmervertreter (in Deutschland Betriebs- und Personal-

räte), als auch auf gewerkschaftliche Vertreter der Beschäftigten im Betrieb Anwen-

dung finden, wird deutlich, dass die Freistellung zur gewerkschaftlichen Bildung folg-

lich nicht auf Betriebs- und Personalräte eingegrenzt werden kann, sondern auch 

gewerkschaftlichen Vertrauensleuten offen stehen muss.45 

Der Sachverständigenausschuss ordnete den von der Bundesregierung 2013 einge-

reichten Bericht zur Umsetzung von Übereinkommen 140 insoweit als unzureichend 

ein, als der Ausschuss die Aufforderung an die Bundesregierung aussprach, in ei-

nem weiteren Bericht darzulegen, inwieweit die Verpflichtungen aus Art. 2 des Über-

einkommens 140 erfüllt werden und inwieweit das Übereinkommen tatsächlich in der 

Praxis umgesetzt wird.46 Eine solche „direkte Anfrage“ („zweifache Fußnote“), in der 

eine Regierung aufgefordert wird, ausführlichere Informationen zu übermitteln, wird 

nur ausgesprochen, wenn der Sachverständigenausschuss auf Ungereimtheiten 

stößt und die Antwort der jeweiligen Regierung als nicht zufriedenstellend einord-

                                            
42

 Ähnlich auch die final remarks des Ausschusses in: ILO, General Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 484. 
43

 “The Convention applies to all workers, irrespective of whether they are in the private or public sector”, ILO, General 

Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 337. 
44

 In der Präambel von Übereinkommen 140 wird auf die beiden genannten Dokumente Bezug genommen, Survey 1991, Part 

II, Chapter I, Section 1, Rn 375. 
45

 IE ebenso: Lörcher in: Däubler/Kittner/Lörcher, a.a.O, S. 392. 
46 ILO, Application of International Labour Standards 2014 I. Report of the Committee of Experts on the Application of 

Conventions and Recommendations. Report III (Part 1 A), S. 456. Zu dieser Nachfrage des Ausschusses trug nicht zuletzt die  

kritische Stellungnahme des deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur mangelhaften Umsetzung von Übereinkommen 140 

in Deutschland bei. 
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net.47 Sind keine Auffälligkeiten zu vermerken, kommt es zu keiner Nachfrage des 

Sachverständigenausschusses.  

Dieses ist die zweite „direkte Anfrage“ des Sachverständigenausschusses in Bezug 

auf Übereinkommen 140 an Deutschland. Bereits 1998 war Deutschland, wenngleich 

in weniger scharfer Form, zur Übermittlung weiterer Informationen zur Umsetzung 

von Übereinkommen 140 aufgefordert worden.48 

2. Rechtsprechung in Deutschland 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum nordrhein-

westfälischen Arbeitsnehmerweiterbildungsgesetz und zum hessischen Gesetz über 

den Anspruch auf Bildungsurlaub Bezug auf ILO-Übereinkommen 140 genommen. 

So wurde die Eigenständigkeit der Arbeitnehmerweiterbildung im Verhältnis zur Be-

rufsbildung mit der Ratifizierung des Übereinkommens und den entsprechenden Ge-

setzesmaterialien begründet. Zudem stützte das BVerfG seine Auffassung zur kon-

kurrierenden Gesetzgebung u.a. auf die Äußerungen der Gesetzgebungsorgane im 

Zuge des Ratifizierungsverfahrens (siehe unter IV. A. und B.).49 

Die unterinstanzliche Rechtsprechung in Deutschland nimmt generell nur wenig Be-

zug auf ILO-Normen, dennoch wurde Übereinkommen 140 vereinzelt zur Kenntnis 

genommen. So führt das VerwG Frankfurt mehrfach aus, dass Übereinkommen 140, 

auch wenn es keinen individuellen Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub begründet, 

doch im Sinne einer völkerrechtskonformen Auslegung derart zu berücksichtigen ist, 

dass „bundesgesetzlichen Verpflichtungen des Übereinkommens möglichst weitge-

hend erfüllt werden können, um eine andernfalls eintretende Verletzung der Deutsch-

land obliegenden völkervertraglichen Pflichten aus dem Übereinkommen zu vermei-

den“.50 

                                            
47 Auf seiner 76. Tagung (November-Dezember 2005) beschloss der Sachverständigenausschuss, dass es sich bei der Ermitt-

lung von Fällen, bei denen eine Regierung ersucht wird, der Konferenz ausführliche Informationen zu übermitteln, um einen 

zweistufigen Prozess handeln soll: Der zunächst für eine bestimmte Gruppe von Übereinkommen verantwortliche Sachver-

ständige empfiehlt dem Ausschuss die Einfügung spezieller Anmerkungen; im Licht aller vorliegenden Empfehlungen trifft 

der Ausschuss nach einer Aussprache eine endgültige, kollegiale Entscheidung, nachdem er die Durchführung aller Überein-

kommen überprüft hat, siehe: Rn 44 des Tagungsberichts. 
48

 Direct Request (CEACR) – adopted 1998, published 87th ILC session (1999). 
49

 BVerfG v. 15.12.1987 – 1 BvR 563/86, BVerfGE 77, 308 (331 f.). 
50

 Zu klären war jeweils, ob der dienstliche Nutzen bei einer Fortbildungsmaßnahme vorlag, für die der beantragte Sonderur-

laub im öffentlichen Dienst verweigert wurde, siehe: VerwG Frankfurt v. 10.12.2007, Az. 9 E 361/07 (Rn 28); sowie VerwG 

Frankfurt v. 10.6.2014, Az. 9 K 3949/13.F (Rn 29). 
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3. Zusammenfassende Auslegung von Übereinkommen 140 

Auch wenn ILO-Übereinkommen 140 zum Teil von nationalen RechtsanwenderInnen 

lediglich als „politische Absichtserklärung“ verstanden wird,51 zeigen doch die Ausfüh-

rungen des ILO-Sachverständigenausschusses, dass dem Übereinkommen durch-

aus rechtliche Verbindlichkeit zukommt. Ziel des Übereinkommens 140 ist gem. Art. 

3 die „Aneignung, Verbesserung und Anpassung beruflicher und tätigkeitsbezogener 

Befähigungen; „Förderung und Sicherung der Beschäftigung“ zu diesem Zweck ist 

die Gewährleistung von bezahltem Bildungsurlaub für Beschäftigte in den ratifizie-

renden Staaten sicherzustellen. Das Übereinkommen lässt den Staaten einen Spiel-

raum, wie das Ziel und Zweck zu erreichen sind, auch die schrittweise Umsetzung ist 

ausdrücklich zulässig. Die Unterzeichnerstaaten haben sich jedoch mit Ratifikation 

verbindlich zur Einhaltung des Zieles verpflichtet. 

a) „Gewährung“ von Bildungsurlaub 

Art. 2 des Übereinkommens verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zu einer Politik, 

welche die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub fördert. Es stellt sich zunächst 

die Frage, was unter „Gewährung“ von bezahltem Bildungsurlaub zu verstehen ist. 

Abgestellt werden könnte einerseits auf die tatsächliche Bildungsfreistellung durch den 

einzelnen Arbeitgeber, mithin auf Umfang und Ausmaß der Freistellungspraxis, die zu 

fördern sind, aber auch auf die Schaffung des rechtlichen Anspruchs. Sowohl Sinn und 

Zweck des Übereinkommens, als auch der völkerrechtliche Regelungszusammenhang 

deuten darauf hin, dass die Terminologie sich nicht lediglich auf die konkrete 

Freistellung bezieht, sondern auch die Schaffung der rechtlichen Grundlage der 

Bildungsfreistellung umfasst. So thematisiert Empfehlung 148, die zur Auslegung von 

Übereinkommen 140 ergänzend heranzuziehen ist,52 in Teil III. Maßnahmen zur 

Förderung des Bildungsurlaubs, welche letztlich die Möglichkeit der Geltendmachung 

des Anspruchs auf Bildungsfreistellung implizieren.53 Zudem sind ILO-Übereinkommen 

als völkerrechtliche Instrumente an Staaten adressiert, nicht an Dritte (wie Arbeitgeber), 

auch dieses spricht für eine Verpflichtung zur Sicherstellung der Möglichkeit der 

Bildungsfreistellung durch den Staat. 

                                            
51

 Stege/Schiefer, Bildungsurlaub auf dem Prüfstand. Entwicklung des Bildungsurlaubs und aktuelle Problematik, NZA 

1992, 1061 (1062). 
52

 Der Sachverständigenausschuss zieht Empfehlungen ergänzend zur Auslegung des zugehörigen Übereinkommens heran. 
53

 Maurer, Rechtliche Aspekte der Bildungsfreistellung, S. 41. 
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b) Gewährleistung von Bildungsfreistellung für alle Beschäftigten 

Fraglich ist, ob die festzulegende Politik allen Beschäftigten die Bildungsfreistellung zu 

ermöglichen hat oder ob es ausreichend ist, dass lediglich ein signifikanter Teil der 

ArbeitnehmerInnen hierauf zurückgreifen kann. In den Entwürfen zu Übereinkommen 

140 war zunächst ausdrücklich bestimmt, dass die bezahlte Bildungsfreistellung alle 

ArbeitnehmerInnen ohne jegliche Diskriminierung zu umfassen hat,54 was im 

verabschiedeten Text des Übereinkommens nicht mehr ausdrücklich in dieser Form 

enthalten ist. Allerdings wurde nicht das Ziel fallengelassen, allen Beschäftigten die 

Bildungsfreistellung zu ermöglichen, sondern vielmehr eine Flexibilisierung 

dahingehend ermöglicht, dieses Ziel durch eine schrittweise Ausweitung des bezahlten 

Bildungsurlaubs zu erreichen.55 Um die flexible Komponente bei der Umsetzung nicht in 

Frage zu stellen, stellt das in Art. 8 des verabschiedeten Textes  formulierte 

Diskriminierungsverbot nicht pauschal auf alle ArbeitnehmerInnen ab, sondern führt die 

Diskriminierungsmerkmale „der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 

Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder 

der sozialen Herkunft“ auf. Wie bereits ausgeführt, ist diese Norm als einzige zwingend 

ausgestaltet, eine Diskriminierung aufgrund der genannten Merkmale ist somit 

untersagt. Hier zeigt sich der große Stellenwert der Nichtdiskriminierung im System der 

ILO. Es spricht vieles dafür, dass Übereinkommen 140 bereits zum Zeitpunkt der 

Ratifikation implizit ein allgemeines Verbot der Diskriminierung enthält, die 

Bildungsfreistellung mithin allen Beschäftigten zu gewähren ist.56 Aufgrund der großen 

Zeitspanne, die seit Ratifikation Deutschlands im Jahre 1976 vergangen ist, kann die 

Klärung dieser Frage jedoch dahinstehen. Selbst wenn das Übereinkommen anfänglich 

nicht für alle Beschäftigten gelten sollte, da auch eine schrittweise Umsetzung zulässig 

war, so kann Deutschland sich mittlerweile, mehr als 30 Jahre nach Ratifikation des 

Übereinkommens, keinesfalls mehr auf eine schrittweise Umsetzung des 

Übereinkommens berufen. Regelungen zur Arbeitnehmerbildungsfreistellung müssen 

folglich für alle Beschäftigten gelten. Eine Umsetzung von Übereinkommen 140 muss 

folglich alle Bundesländer in Deutschland einbeziehen.  

                                            
54

 ILO, 58. Tagung, Bericht IV (2), S. 69 (Art. 13 der Schlussfolgerungen, die aufgrund der Antworten der Regierungen 

ausgearbeitet wurden). 
55

 ILO, 59. Tagung, Bericht IV (2), S. 28. 
56

 So Mauer, a.a.O, S. 42 ff. 
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c) Gewährleistung von Bildungsfreistellung durch Tarifverträge? 

Die Gewährleistung von Bildungsurlaub kann gem. Art. 5 Übereinkommen 140 auch 

durch Tarifverträge, Schiedssprüche oder auf andere Weise erfolgen, die den 

innerstaatlichen Gepflogenheiten entspricht. Nach den innerstaatlichen 

Gepflogenheiten in Deutschland kommt eine Umsetzung durch die Sozialpartner in 

Frage, da zahlreiche Tarifverträge einen Anspruch auf Freistellung zu Bildungszwecken 

enthalten. Hiervon sind jedoch nicht alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland erfasst, da 

Tarifverträge gem. § 2 Abs. 1 TVG nur für die unmittelbar Tarifgebundenen normative 

Wirkung zeigen und somit ein nicht unerheblicher Teil der Beschäftigten nicht auf die 

Bildungsfreistellung zurückgreifen kann.57 Zudem ist ein Anspruch auf 

Bildungsfreistellung nicht in allen in Frage kommenden Tarifverträgen enthalten. 

Eine Umsetzung durch tarifvertragliche Regelungen setzt somit ein System der 

Arbeitsbeziehungen voraus, in dem tarifvertragliche Regelungen für alle Beschäftigten 

gelten, sei es mittels automatischer Erga-Omnes-Wirkung oder aufgrund 

verpflichtender Allgemeinverbindlicherklärung, was in Deutschland nicht der Fall ist. 

Aus diesem Grund sind Tarifverträge in Deutschland nicht zur Umsetzung von 

Übereinkommen 140 geeignet. Da keine anderen Umsetzungsmöglichkeiten ersichtlich 

sind, die im deutschen System der Arbeitsbeziehungen üblich wären, kommt nur eine 

Umsetzung durch gesetzgeberisches Handeln in Frage.  

Eine Umsetzung durch tarifvertragliche Regelungen setzt somit ein System der 

Arbeitsbeziehungen voraus, in dem tarifvertragliche Regelungen für alle Beschäftigten 

gelten, sei es mittels automatischer Erga-Omnes-Wirkung oder aufgrund 

verpflichtender Allgemeinverbindlicherklärung, was in Deutschland nicht der Fall ist. 

Aus diesem Grund sind Tarifverträge in Deutschland nicht zur Umsetzung von 

Übereinkommen 140 geeignet. Da keine anderen Umsetzungsmöglichkeiten ersichtlich 

sind, die im deutschen System der Arbeitsbeziehungen üblich wären, kommt nur eine 

Umsetzung durch gesetzgeberisches Handeln in Frage. 

d) Politik zur Förderung des bezahlten Bildungsurlaubs 

Zu klären ist ferner, wie weitgehend die Politik der Ratifikationsstaaten zur Förderung 

des bezahlten Bildungsurlaubs im Sinne von ILO-Übereinkommen 140 zu sein hat. 

                                            
57

 Ausweislich des IAB-Betriebspanels unterfallen 2012 in Deutschland 58 % der Beschäftigten einem Verbands- oder Haus-

tarifvertrag, WSI (Hrsg.) Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik 2014, 1.7. 
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Kann das zu erreichende Ziel auch mit anderen Mittel erreicht werden oder ist hierfür 

zwingend die Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs auf Bildungsurlaub notwen-

dig? Die staatliche Politik, zu der sich ein ILO-Mitgliedsstaat gem. Art. 6 mit Ratifika-

tion des Übereinkommens verpflichtet, ist festzulegen und durchzuführen. Dieses 

Erfordernis verdeutlicht bereits, dass eine einfache Erklärung staatlicher Stellen, mit-

tels welcher Arbeitgeber (unverbindlich) dazu aufgefordert werden, ihren Beschäftig-

ten Bildungsurlaub zu gewähren, nicht ausreicht.58 Dass die staatliche Politik festzu-

legen ist, deutet vielmehr auf die Notwendigkeit eines durchdachten Konzeptes hin. 

Dieses hat, wie bereits herausgearbeitet, die Bildungsfreistellung aller Arbeitnehme-

rInnen bundesweit zu gewährleisten, unabhängig von Gewerkschaftsmitgliedschaft 

oder Bundesland. Die internationale Arbeitskonferenz wollte mit Schaffung von Über-

einkommen 140 zwar keine strikte Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur sofortigen 

Gesetzgebung festschreiben, die Schaffung des Übereinkommens impliziert jedoch 

letztlich die Verpflichtung zur Schaffung gesetzlicher Normen, um das anvisierte Ziel 

der Arbeitnehmerbildungsfreistellung zu erreichen. Hätte nur eine Empfehlung an die 

Mitgliedstaaten ergehen sollen, so wäre kein legislatives Handeln notwendig gewe-

sen, da Empfehlung 148 zum Bildungsurlaub ja bereits in Kraft war.59 Der Gesetzge-

ber ist folglich zur Schaffung eines Anspruchs auf Bildungsfreistellung für alle Be-

schäftigten in Deutschland verpflichtet, um der mit Ratifikation von Übereinkommen 

140 eingegangenen Verpflichtung nachzukommen. 

e) Gewerkschaftliche Bildung 

Die Aussagen des Sachverständigenausschusses verdeutlichen, dass aufgrund der 

Verzahnung von ILO-Übereinkommen 140 mit Übereinkommen 135 die Freistellung 

zur gewerkschaftlichen Bildung folglich nicht auf Betriebs- und Personalräte einge-

grenzt werden kann, sondern auch gewerkschaftlichen Vertrauensleuten offen ste-

hen muss.60 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Da bislang keine gesetzlichen Regelungen über 

bezahlte Bildungsfreistellung für Beschäftigte in Baden-Württemberg und den Frei-

staaten Bayern, Sachsen und Thüringen vorliegen, ist Deutschland seiner mit Ratifi-

                                            
58

 Ähnlich auch der ILO-Sachverständigenausschuss, vgl. ILO, General Survey 1991, Part II, Chapter I, Section 1, Rn 327. 
59

 Im Ergebnis Ebenso: Mauer, a.a.O, S. 40 f. 
60

 IE ebenso: Lörcher in: Däubler/Kittner/Lörcher, a.a.O, S. 392. 
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kation von Übereinkommen 140 eingegangenen Verpflichtungen bislang nicht in aus-

reichendem Maße nachgekommen.61 

 

IV. Art der Umsetzungsverpflichtung 

Nach allgemeiner Regel des Völkerrechts sind die Staaten von Völkerrechts wegen 

verpflichtet, von ihnen geschlossenen Abkommen zu erfüllen, diese Pflicht wurde 

zudem in Art. 26 WVRK kodifiziert62 und hat Eingang in Art. 19 der ILO-Verfassung 

gefunden. Mit Ratifikation von ILO-Übereinkommen 140 hat Deutschland sich folglich 

zur Umsetzung ins nationale Recht verpflichtet. Ausweislich der Gesetzesmaterialien 

ging der Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Ratifikation davon aus, die im Übereinkom-

men geforderte Bildungsurlaubspolitik mit den bestehenden Bundes- und Landesge-

setzen sowie sonstigen Regelungen schrittweise zu verwirklichen.63 Der Bundesge-

setzgeber formulierte die Absicht, bezahlten Bildungsurlaub abhängig von der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung schrittweise weiter auszubauen.64 Der mit Ratifika-

tion von Übereinkommen 140 eingegangenen Verpflichtung ist der (Bundes- bzw. 

verschiedene Landes-) Gesetzgeber jedoch bislang nicht nachgekommen.65 Es stellt 

sich allerdings die Frage, ob eine Umsetzungsverpflichtung mittels Bundesgesetz 

besteht oder ob sich die Umsetzungsverpflichtung im deutschen föderalen System 

auch auf die Landesgesetzgebung bezieht. 

A. Innerstaatliche Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge 

Gem. Art. 32 GG kommt dem Bund die Kompetenz für den Abschluss völkerrechtli-

cher Verträge im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz zu. Dieses betrifft so-

wohl den Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 GG, 

als auch die konkurrierende Gesetzgebung nach Art. 74 GG.66 Die Transformation in 

innerstaatliches Recht bemisst sich, wie herausgearbeitet, nach Art. 59 Abs. 2 GG, 

der die Modalitäten zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge festlegt, die sich auf 

                                            
61

 So auch Düwell in: Münchner Handbuch Arbeitsrecht, § 82, Rn 6 sowie Lörcher, IAO-Übereinkommen Nr. 140, in: Däub-

ler/Kittner/Lörcher, S. 391.    
62

 BoKo-Rauschning zu Art. 59 GG, Rn 103. 
63

 BT-Drs. 7/4766, S. 11. 
64

 BT-Drs. 7/4766, S. 12. 
65

 Der Bildungsgesamtplan von 1973 sah die schrittweise Einführung von Bildungsurlaub auf Bundesebene vor, was jedoch 

nach dem Scheitern der sozialliberalen Koalition nicht mehr umgesetzt werden konnte, woraufhin die Bund-Länder-

Kommission beschloss, die Fortführung des Bildungsgesamtplanes auszusetzen. 
66

 Maunz-Dürig/Nettesheim, Art. 32 GG, Rn 54 (49. Ergänzungslieferung, 2007). 
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Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen. Durch den Abschluss eines völ-

kerrechtlichen Vertrags übernimmt die Exekutive für den Bund völkerrechtliche Ver-

pflichtungen.67 Dieses ist auch in Bereichen möglich, die der ausschließlichen Kom-

petenz der Bundesländer unterfallen,68 so wird in den Richtlinien des Bundesjustizmi-

nisteriums unter 1.1.3 (a) darauf hingewiesen, dass es auch Fälle geben kann, in 

denen der formelle Landesgesetzgeber zur Durchführung eines solchen völkerrecht-

lichen Vertrages tätig werden muss, da dieser Bestimmungen enthalten kann, die in 

die Kompetenz des Landesgesetzgebers fällt. Die internationale Vertragspraxis 

nimmt naturgemäß keine Rücksicht auf die Kompetenzabgrenzungen innerhalb des 

deutschen Bundesstaates.69 Fällt eine Thematik hingegen in die Kompetenz der 

Bundesländer, dann kommt den Bundesländern auch die Umsetzungsverpflichtung 

zu, da das Grundgesetz die Erfüllung der bestehenden völkerrechtlichen Vertrags-

pflichten der Verantwortung des zuständigen Gesetzgebers zuweist.70 

B. Umsetzungsverpflichtung des Bundes oder der Bundesländer? 

Zu klären ist folglich, ob die Thematik des Bildungsurlaubs der (ausschließlichen) 

Kompetenz der Bundesländer unterliegt. Das Grundgesetz enthält keine ausdrückli-

che Kompetenzregelung für den Bereich der Arbeitnehmerweiterbildung, dieses ist 

auch für bildungsrechtliche Regelungen nicht durchgängig der Fall.71 Während Wei-

terbildung allgemein der Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer nach Art. 30 

und 70 GG unterfällt, hat der Bund gem. Art. 73 Nr. 8 GG die ausschließliche Ge-

setzgebungskompetenz für die Fortbildung seiner Beschäftigten. Das gesamte 

Schulwesen einschließlich der Erwachsenenbildung hingegen, fällt unter die Kultur-

hoheit der Länder.72 In diesem Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungszustän-

digkeit sind die Länder allein befugt, das Recht zu gestalten, dieser Grundsatz 

kommt in Art. 30, 70 ff. GG kommt mit großer Deutlichkeit zum Ausdruck.73 Würde die 

Bildungsfreistellung für ArbeitnehmerInnen diesem, ausschließlich den Ländern zu-

                                            
67

 Schmidt-Bleibtreu-Butzer/Haas, Art. 59 GG, Rn 46. 
68

 Seit dem „Lindauer Abkommen“ ermächtigen die Länder den Bund zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge, die ihrer 

ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz unterfallen, vgl. Weißauer, Völkerrechtliche Verträge – Zusammenwirken von 

Bund und Ländern, FS Bengl, S. 149 (160). 
69

 BoKo-Rauschning  zu Art 59 GG, Rn 74.    
70

 BVerfG v. 26.3.1957, 2 BVG 1/55, BVerfGE 6, S. 309 (363 = Rn 243). 
71

 Zur Gesetzgebungskompetenz siehe Losch, Weiterbildung, als kommunale Aufgabe, S. 17. 
72

 BVerfG v. 26.3.1957, a.a.O, Rn 218, vgl. auch: Däubler-Gmelin, Bildungsurlaub für Arbeitsnehmer: Ein Weg zur Ver-

wirklichung des Grundrechts auf Bildung?, S. 266. 
73

 BVerfG v. 26.3.1957, a.a.O, Rn 216. 
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geordneten Bereich unterfallen, wären die Bundesländer auch in der Pflicht, Über-

einkommen 140 in deutsches Recht umzusetzen. 

Ein anderes Ergebnis ergäbe sich hingegen, sofern die Materie dem Arbeitsrecht 

zuzuordnen wäre, das gem. Art. 74 Nr. 12 GG der konkurrierenden Gesetzgebung 

des Bundes unterliegt. Unter Zugrundelegung der herkömmlichen Definition des Ar-

beitsrechts kommt dem Bund die Befugnis zu, die Gesamtheit der zivil- und öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften zu erlassen, die den Tatbestand der abhängigen Be-

schäftigung regeln.74 Darunter fällt das ausdrücklich aufgeführte Betriebsverfassungs-

recht, aber auch das Arbeitsvertragsrecht und das Recht der Arbeitsbedingungen, 

einschließlich des Urlaubsrechtes.75 Das Bundesverfassungsgericht hat die Thematik 

der Arbeitnehmerweiterbildung ebenfalls als Teil des Arbeitsrechts eingeordnet, das 

somit der konkurrierenden Gesetzgebung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG unterfällt. 

Das Gericht hat sich in seiner Argumentation im Hinblick auf die Eigenständigkeit der 

Arbeitnehmerweiterbildung im Verhältnis zur Berufsbildung, nicht zuletzt auf die Rati-

fizierung von ILO-Übereinkommen 140 und die entsprechenden Gesetzesmaterialien 

gestützt.76 Auch der Bundesgesetzgeber ist ersichtlich von der Eigenständigkeit der 

Arbeitnehmerweiterbildung ausgegangen, als er ILO-Übereinkommen Nr. 140 ratifi-

zierte und dabei die Einführung von bezahltem Bildungsurlaub erwog.77 

Die Bildungsfreistellung im Sinne von ILO-Übereinkommen 140 unterfällt somit nicht 

der ausschließlichen Gesetzgebungshoheit der Länder nach Art. 30 und 70 GG, 

sondern gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung des Art. 74 Abs. 1 GG und unter-

liegt damit dem Zuständigkeitsbereich des Bundes.78 Der Bundesgesetzgeber ist folg-

lich berechtigt, den Freistellungsanspruch für Bildungsurlaub selbst zu regeln, ein-

schließlich Entgeltfortzahlung, Kostenübernahme durch den Arbeitgeber sowie dem 

Kreis der anspruchsberechtigten Personen.79 Solange und soweit der Bund auf die-

sem Gebiet von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat, können 

die Länder gesetzgeberisch tätig werden (Art. 72 Abs. 1 GG).80 Der Bundesgesetz-
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 Maunz-Dürig-Maunz, Kommentar zum GG, Art. 74, Rn 161. 
75

 BVerfGE 3, 347 (351); Maunz-Dürig-Maunz, Kommentar zum GG, Art. 74, Rn 165; Däubler-Gmelin, S. 265. 
76

 BVerfG v. 15.12.1987 – 1 BvR 563/86, BVerfGE 77, 308 (331). 
77 Denkschrift, BT-Drs. 7/4766, S. 11 f; Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, BT-Drs. 7/5355, S. 3. 
78

 Maunz-Dürig-Maunz, Kommentar zum GG, Art. 74, Rn 165. 
79

 Däubler-Gmelin, S. 265. 
80

 BVerfG v. 15.12.1987 - 1 BvR 563/85, BVerfGE 77, 308; EzA Nr. 1 zu § 7 AWbG NW; NJW 1988, 1899 ff. (Rn 100). 
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geber kann ein Sachgebiet, das der konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt, auch 

lediglich teilweise regeln und damit den Rest bei den Ländern belassen.81  

Da Art. 74 GG jedoch keine Pflicht der Länder zur Gesetzgebung ausspricht, sind die 

Länder frei in der Entscheidung, ob sie legislativ tätig werden, wollen oder nicht.82 Die 

Auflistung von Themenbereichen der konkurrierenden Gesetzgebung in Art. 74 Abs. 

1 GG dient allein der Kompetenzverteilung im Bund-Länder-Verhältnis, mithin dem 

bundesstaatlichen Binnenbereich.83 Die Bundesregierung hätte – nach wie vor - die 

Möglichkeit, von ihrer Kompetenz für eine bundesgesetzliche Regelung des Bil-

dungsurlaubs Gebrauch zu machen und somit der völkerrechtlichen Verpflichtung 

des Bundes nachzukommen. Die bereits bestehenden Bildungsfreistellungsgesetze 

einiger Bundesländer würden insoweit vom Bundesgesetz verdrängt.84 Der Bund 

kann sich seiner aus Ratifikation von ILO-Übereinkommen 140 resultierenden Ge-

setzgebungspflicht auch nicht durch Verpflichtung der Länder entledigen.85  

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen haben so-

mit – nach wie vor - die Möglichkeit, ebenso wie die anderen Bundesstaaten Bil-

dungsfreistellungsgesetze zu erlassen. Da die Thematik jedoch in die Vorrangzu-

ständigkeit des Bundes fällt,86 obliegt es diesem, seiner mit Ratifikation von Überein-

kommen 140 eingegangenen Verpflichtung nachzukommen. 
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 Maunz-Dürig/Maunz, Art 74 Rn 20  (23. Ergänzungslieferung, 1984). 
82

 Maunz-Dürig/Maunz, Art 74 Rn 21  (23. Ergänzungslieferung, 1984). 
83

 BoKo-Niedobitek (161. ErgL, Mai 2013). 
84

 Maunz-Dürig/Maunz, Art 74 Rn 32 (23. Ergänzungslieferung, 1984). 
85

 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf für das Zustimmungsgesetz, BT-Drs. 7/4766, Anlage 2. 
86

 Vgl. Maunz-Dürig/Uhle, Art. 72 GG, Rn 9 (69. Ergänzungslieferung, Mai 2013). 
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V. Fazit 

Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat die Vorgaben des ILO-Übereinkommens 140 

nicht ausreichend beachtet und Übereinkommen 140 völkerrechtswidrig nicht in nati-

onales Recht umgesetzt: 

1. Übereinkommen 140 verpflichtet den Ratifikationsstaat, 

- zur Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs auf Bildungsurlaub für alle Beschäftig-

ten, auf eine schrittweise Umsetzung kann Deutschland sich mehr als 30 Jahre nach 

Ratifikation des Übereinkommens nicht mehr berufen; 

- den Anspruch auf Bildungsurlaub gleichermaßen für Staatsbedienstete und Be-

schäftigte im privaten Sektor sicher zu stellen; 

- die Freistellung zur gewerkschaftlichen Bildung nicht auf Betriebs- und Personalräte 

einzugrenzen, sondern auch für gewerkschaftliche Vertrauensleute zu gewährleisten; 

- die zu schaffende Bildungsfreistellung während der Arbeitszeit stattfinden zu las-

sen, ohne dass die Beschäftigten finanzielle Einbußen hätten. 

2. Der Anspruch auf Bildungsfreistellung muss allen Beschäftigten offenstehen, so-

dass eine Umsetzung des Übereinkommens durch Tarifverträge praktisch nicht in 

Frage kommt. Eine Umsetzung auf Landesebene ist folglich nur möglich, wenn si-

chergestellt ist, dass der Anspruch auf Bildungsurlaub in allen Bundesländern veran-

kert ist. 

3. Eine Diskriminierung bei der Gewährung des Bildungsurlaubes ist nicht zulässig. 

4. Mit der Ratifikation von ILO-Übereinkommen 140 hat sich Deutschland zur Umset-

zung des Inhalts des Übereinkommens in nationales Recht verpflichtet. Die Nich-

tumsetzung der eingegangenen Verpflichtung ist folglich völkerrechtswidrig. 

5. Die Umsetzungsverpflichtung völkerrechtlicher Abkommen richtet sich in einem 

föderalen System danach, wer nach innerstaatlicher Kompetenzaufteilung für die je-

weilige Materie zuständig ist. Da die Arbeitnehmerbildungsfreistellung zum Arbeits-

recht gehört, das gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG der konkurrierenden Gesetzgebung 

unterfällt, ist die Zuständigkeit beim Bundesgesetzgeber angesiedelt. Die Landesge-

setzgeber können tätig werden, soweit und solange der Bund die Materie nicht ab-
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schließend geregelt hat. Die Verpflichtung zur Umsetzung von Übereinkommen 140 

trifft jedoch ausschließlich den Bundesgesetzgeber. 

6. Der Freistaat Bayern verstößt zwar nicht gegen internationales Recht, wenn er im 

Freistaat Bayern keinen arbeitnehmerseitigen Anspruch auf Bildungsfreistellung ge-

setzlich verankert, da der Bund die völkerrechtliche Verpflichtung zur Umsetzung von 

Übereinkommen 140 hat. Bayern könnte jedoch durch Schaffung eines gesetzlichen 

Anspruchs auf Bildungsfreistellung für Beschäftigte dazu beitragen, den völker-

rechtswidrigen Zustand zu beenden. 

7. Aufgrund der erneuten „direkten Anfrage“ des ILO-Sachverständigtenausschusses 

steht zu erwarten, dass Deutschland, wegen mangelnder Umsetzung von Überein-

kommen 140 gerügt wird. Im Falle einer Beschwerde nach Art. 24 f. der ILO-

Verfassung durch den DGB oder eine der Branchengewerkschaften ist eine „Verur-

teilung“ Deutschlands wegen mangelnder Umsetzung der eingegangenen Verpflich-

tungen zu erwarten. Dieses könnte durch Schaffung eines bundesweiten gesetzli-

chen Anspruchs auf Bildungsfreistellung vermieden werden. 

8. Die SPD-Landtagsfraktion Bayern könnte gegenüber dem Bundesgesetzgeber auf 

die Umsetzung des ILO-Übereinkommens 140 hinwirken. Dieses könnte über ein 

Tätigwerden der SPD-Bundestagsfraktion als Regierungspartei geschehen oder aber 

mittels einer Bundesratsinitiative der SPD-geführten Bundesländer. Da der Bundes-

gesetzgeber die Materie den Bundesländern zur Regelung überlassen wollte, steht 

zu erwarten, dass er den Ländern ohne gesetzliche Regelungen zur Bildungsfreistel-

lung (darunter auch der Freistaat Bayern) eine Frist zum Tätigwerden auf Landes-

ebene setzt und nach deren Verstreichen selbst tätig wird. 
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B. Text des Übereinkommens 140 der Internationalen Arbeitsorganisation87 

Übereinkommen über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974  

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wur-
de und am 5. Juni 1974 zu ihrer neunundfünfzigsten Tagung zusammengetreten ist, 

verweist auf Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in dem fest-
gestellt wird, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung hat, 

verweist ferner auf die Bestimmungen über die zeitweilige Freistellung von Arbeit-
nehmern oder die Gewährung von Freizeit zur Teilnahme an Bildungs- oder Berufs-
bildungsprogrammen, die in bestehenden internationalen Arbeitsempfehlungen be-
treffend die berufliche Ausbildung und den Schutz der Arbeitnehmervertreter enthal-
ten sind, 

ist der Ansicht, dass die Notwendigkeit einer fortdauernden Bildung und Berufsbil-
dung entsprechend der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung und dem 
Wandel der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen angemessene Vorkehrungen 
für einen Urlaub zu Bildungs- und Berufsbildungszwecken erfordert, um neuen Be-
strebungen, Bedürfnissen und Zielen sozialer, wirtschaftlicher, technischer und kultu-
reller Art zu entsprechen, 

ist der Ansicht, dass der bezahlte Bildungsurlaub als eines der Mittel zur Befriedigung 
der echten Bedürfnisse des einzelnen Arbeitnehmers in einer modernen Gesellschaft 
betrachtet werden sollte, 

ist der Ansicht, dass der bezahlte Bildungsurlaub im Sinne einer Politik der fortdau-
ernden Bildung und Berufsbildung konzipiert sein sollte, die schrittweise und wirksam 
durchgeführt wird, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den bezahlten Bil-
dungsurlaub, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, dass diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens 
erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1974, das folgende Übereinkommen 

an, das als Übereinkommen über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, be-

zeichnet wird. 

 

Artikel 1 

                                            
87

 Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 20.7.2011 I 150. 
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In diesem Übereinkommen bedeutet der Begriff „bezahlter Bildungsurlaub" einen Ur-
laub, der einem Arbeitnehmer zu Bildungszwecken für eine bestimmte Dauer wäh-
rend der Arbeitszeit und bei Zahlung angemessener finanzieller Leistungen gewährt 
wird. 

Artikel 2 

Jedes Mitglied hat eine Politik festzulegen und durchzuführen, die dazu bestimmt ist, 
mit Methoden, die den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten ange-
passt sind, und nötigenfalls schrittweise, die Gewährung von bezahltem Bildungsur-
laub zu fördern, und zwar zum Zwecke 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 

b) der allgemeinen und politischen Bildung, 

c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

 

Artikel 3 

Diese Politik hat, falls erforderlich auf verschiedene Weise, einen Beitrag zu leisten 

a) zur Aneignung, Vervollkommnung und Anpassung beruflicher und tätigkeitsbezo-
gener Befähigungen sowie zur Förderung und Sicherung der Beschäftigung ange-
sichts der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen 
und strukturellen Veränderungen; 

b) zur sachkundigen und aktiven Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter am 
Geschehen im Betrieb und in der Gemeinschaft; 

c) zum persönlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt der Arbeitnehmer; und 

d) allgemein zur Förderung einer geeigneten fortdauernden Bildung und Berufsbil-

dung, die dem Arbeitnehmer hilft, sich den zeitbedingten Erfordernissen anzupassen. 

Artikel 4 

Diese Politik hat die Entwicklungsstufe und die besonderen Bedürfnisse des betref-
fenden Landes und der verschiedenen Tätigkeitsbereiche zu berücksichtigen und ist 
mit der allgemeinen Politik auf dem Gebiet der Beschäftigung, der Bildung und Be-
rufsbildung sowie der Arbeitszeit abzustimmen, wobei saisonbedingte Schwankun-
gen der Arbeitszeit oder des Arbeitsanfalls je nach Sachlage zu berücksichtigen sind. 

Artikel 5 
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Die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub kann durch innerstaatliche Gesetzge-
bung, Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche oder auf jede andere den innerstaatli-
chen Gepflogenheiten entsprechende Weise erfolgen. 

Artikel 6 

Die Behörden, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und die mit Bildung und 
Berufsbildung befassten Institutionen oder Stellen sind in einer den innerstaatlichen 
Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechenden Weise bei der Festlegung und 
Durchführung der Politik zur Förderung des bezahlten Bildungsurlaubs heranzuzie-
hen. 

Artikel 7 

Die Finanzierung der Vorkehrungen für den bezahlten Bildungsurlaub hat in regel-

mäßiger und angemessener Weise sowie in Übereinstimmung mit den innerstaatli-

chen Gepflogenheiten zu erfolgen. 

Artikel 8 

Der bezahlte Bildungsurlaub darf Arbeitnehmern nicht auf Grund der Rasse, der 

Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, 

der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft verweigert werden. 

Artikel 9 

Falls erforderlich, sind besondere Bestimmungen in bezug auf den bezahlten Bil-
dungsurlaub zu erlassen 

a) für bestimmte Arbeitnehmergruppen, deren Einordnung in den Rahmen allgemei-
ner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. Arbeitnehmer in Kleinbetrieben, 
ländliche oder sonstige in entlegenen Gebieten lebende Arbeitnehmer, Schichtarbei-
ter oder Arbeitnehmer mit Familienpflichten; 

b) für bestimmte Gruppen von Betrieben, deren Einordnung in den Rahmen allge-
meiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, wie z.B. Klein- oder Saisonbetriebe, 
wobei vorausgesetzt wird, dass die Arbeitnehmer in diesen Betrieben nicht von der 
Inanspruchnahme des bezahlten Bildungsurlaubs ausgeschlossen werden. 

Artikel 10 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub können un-
terschiedlich sein, je nachdem, ob der bezahlte Bildungsurlaub einem der folgenden 
Zwecke dienen soll: 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 
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b) der allgemeinen und politischen Bildung, 

c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

Artikel 11 

Zeiten des bezahlten Bildungsurlaubs sind Zeiten der tatsächlichen Beschäftigung 

zum Zwecke des Erwerbs von Ansprüchen auf Sozialleistungen und sonstigen sich 

aus dem Beschäftigungsverhältnis ergebenden Rechten gleichzustellen, wie durch 

die innerstaatliche Gesetzgebung, Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche oder auf 

andere, den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Weise vorgesehen. 

Artikel 12 

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des 

Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 13 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Ar-
beitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist. 

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch 
den Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der 

Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 14 

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von 
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, 
durch Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. 
Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der 
Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jah-

res nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von 

dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt 

für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses 

Übereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maß-

gabe dieses Artikels kündigen. 
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Artikel 15 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der 

Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen 

und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der 

Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den 

Zeitpunkt aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt. 

Artikel 16 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekre-

tär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Ver-

einten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der voraus-

gehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 17 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erach-

tet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Überein-

kommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen 

Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 18 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende 
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen 
nichts anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die Ratifikation des neugefassten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt 
ohne weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich 
ohne Rücksicht auf Artikel 14, vorausgesetzt, dass das neugefaßte Übereinkommen 
in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das 
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls 
in Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefasste Übereinkommen 
ratifiziert haben. 
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Artikel 19 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in glei-

cher Weise maßgebend. 

 


